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Liebe Leserinnen und Leser, 

mehrfach hat Bundesfinanzmi-
nister Scholz angekündigt, dass 
es einen Hilfsfonds für die Ver-
anstaltungsbranche geben soll. 
Geplant war, dass der 2,5 Mrd. € 
schwere Fonds Kulturveranstal-
tungen finanziell fördert, die sich 
nicht rechnen, weil die Anzahl 
der Zuschauer wegen der Hygie-
nemaßnahmen begrenzt werden 
muss. Zum anderen sollten mit 
einer Art Ausfallversicherung 
Kulturveranstaltungen abgesi-
chert werden. Sie sollte dann ein-
springen, wenn eine Veranstal-
tung wegen Corona abgesagt wer-
den muss.  

Obwohl der Finanzminister den 
Hilfsfonds ausdrücklich über das 
Finanzministerium führen woll-
te, hat er ihn hier offenbar nicht 
zur Chefsache gemacht. Die Um-
setzung lässt leider auf sich war-
ten. Die Veranstalter und Künst-
ler brauchen aber jetzt diese Si-
cherheit und Unterstützung.  

Ihre 

Sozialschutz-Paket III  

Teil dieses Pakets ist die Verlän-

gerung des vereinfachten Zu-

gangs zu den Grundsicherungs-

systemen. So werden auch wei-

terhin Vermögen von bis zu 

60.000 Euro sowie Wohneigen-

tum und Altersvorsorge bei der 

Berechnung nicht berücksichtigt. 

Zudem werden die tatsächlichen 

Aufwendungen für Unterkunft 

und Heizung  anerkannt.  

Auch die erleichterte Vermögens-

prüfung beim Kinderzuschlag 

wurde bis zum 31. Dezember 

2021 verlängert.  

Zudem werden die Sonderrege-

lungen für die gemeinschaftliche 

Mittagsverpflegung in Schulen, 

Kindertagesstätten und Werkstät-

ten für Menschen mit Behinde-

rungen bis zum 30. Juni 2021 ver-

längert. Damit stellen wir sicher, 

dass Kinder und Jugendliche aus 

finanziell benachteiligten Fami-

lien auch bei pandemiebedingten 

Schließungen von Kindergärten 

und Schulen ein kostenloses Mit-

tagessen erhalten können.  

Leider schafft es Erfurt aber wei-

terhin nicht, diese kostenlose 

Mittagsversorgung zu koordinie-

ren.  

Erwachsene Leistungsberechtigte 

der sozialen Mindestsicherungs-

systeme werden eine einmalige 

finanzielle Unterstützung in Hö-

he von 150 € erhalten.  

Schließlich wird geregelt, dass ein 

Unterschreiten des für eine Versi-

cherung mindestens erforderli-

chen Jahreseinkommens von 

3.900 € auch im Jahr 2021 keine 

negativen Auswirkungen auf den 

Versicherungsschutz in der 

Künstlersozialversicherung hat. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Hilfe für Einzelhändler  

Damit Einzelhändler nicht auf 

dem Wareneinkauf sitzenbleiben, 

wird der Wertverlust für verderb-

liche Ware und Saisonware der 

Wintersaison 2020/2021 als Kos-

tenposition bei der Überbrü-

ckungshilfe III anerkannt (z.B. 

Winterkleidung oder Kosmetika).  

Diese Warenabschreibungen kön-

nen zu 100 % als Fixkosten zum 

Ansatz gebracht werden.  

Hersteller und Großhändler von 

verderblicher Ware für die Gast-

ronomie (z.B. Brauereien) und 

den Garten- und Gemüsebau kön-

nen die Sonderregelung für Ein-

zelhändler ebenfalls in Anspruch 

nehmen.  

Seit letzter Woche können bei der 

Überbrückungshilfe III Ab-

schlagszahlungen bis 800.000 € 

(bislang 400.000 €) ausgezahlt 

werden. Damit erhalten Unter-

nehmen schnell die dringend be-

nötigte Liquidität. 

Insgesamt können Unternehmen, 

die von der Corona-Pandemie be-

troffen sind, für die Zeit bis zum 

30. Juni 2021 staatliche Unter-

stützung von bis 1,5 Mio. € - ver-

bundene Unternehmen bis  

3 Mio. € - monatlich erhalten, die 

nicht zurückgezahlt werden 

muss.  
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Nähere Informationen finden Sie 

unter www.antje-tillmann.de/

themen/corona-hilfspaket 

. . . . . . . . . . . . . .  

Hilfe für Gastwirte  

Mit dem dritten Corona-

Steuerhilfegesetz verlängern wir 

die gewährte Umsatzsteuer-

satzermäßigung auf Restaurant- 

und Verpflegungsdienstleistun-

gen mit Ausnahme der Abgabe 

von Getränken bis zum 31. De-

zember 2022.  

Damit bleiben die eingesparten 

12 %  bei hoffentlich baldiger Öff-

nung entweder beim Gastwirt o-

der bei den hoffentlich zahlrei-

chen Kunden.  

Außerdem wird mit dem Gesetz 

für jedes im Jahr 2021 kinder-

geldberechtigte Kind ein Kinder-

bonus von 150 € gewährt wer-

den. Das Geld wird voraussicht-

lich im Mai ausgezahlt werden.  

Schließlich wird der steuerliche 

Verlustrücktrag für die Steuer-

jahre 2020 und 2021 nochmals 

erweitert und auf 10 Mio. € bei 

Einzelveranlagung und auf  

20 Mio. € bei Zusammenveranla-

gung angehoben.  

Somit verschafft dieses Gesetz 

denjenigen Betrieben Liquidität, 

die vor der Wirtschaftskrise hohe 

Steuern bezahlt und ihren Ver-

lustrücktrag selbst vorfinanziert 

haben.  

Mehrgenerationen-

häuser    

In der vergangenen Woche star-

tete das neue "Bundesprogramm 

Mehrgenerationenhaus. Mitei-

nander – Füreinander (2021-

2028)" .  Damit wird die Laufzeit 

des Programms für die rund 530 

Begegnungsorte um weitere acht 

Jahre sichergestellt.  

Auch die Mehrgenerationenhäu-

ser Moskauer Platz in Erfurt, 

Weimar-West und Weimar-

Schöndorf profitieren von dem 

Bundesprogramm. 

Mit niedrigschwelligen Informa-

tions-, Beratungs- und Begeg-

nungsangeboten bieten sie Raum 

für gemeinsame Aktivitäten, för-

dern das freiwillige Engagement 

aller Altersgruppen und stärken 

das nachbarschaftliche Mitei-

nander in der Kommune. 

2020 und 2021 wurden die Pro-

grammmittel deutlich erhöht. 

Dadurch konnte der Bundeszu-

schuss für die Mehrgeneratio-

nenhäuser auf 40.000 € angeho-

ben werden.  

. . . . . . . . . . . . .  

Mehr  

Verbraucherschutz    

Marktuntersuchungen der Bun-

desanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht zeigen, dass Ver-

braucherinnen und Verbraucher 

beim Abschluss von Restschuld-

versicherungen außerordentlich 

hohe Abschlussprovisionen zah-

len müssen.  

Auf diesen Missstand reagieren 

wir und deckeln Provisionen auf 

maximal 2,5 % der versicherten 

Darlehenssumme. Damit werden 

Verbraucherinnen und Verbrau-

cher wirksam vor unverhältnis-

mäßigen Kostenbelastungen ge-

schützt. 
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